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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1.  ob und wie sie im Bereich der Wasserversorgung in Baden-Württemberg auf 
steigende Bevölkerungszahlen und den damit verbundenen höheren Wasserver-
brauch vorbereitet ist und wo ggf. die kritische Grenze für den Bevölkerungs-
zuwachs liegt;

2.  welche Rolle Erneuerbare Energien bei der Wasserversorgung in Baden-Würt-
temberg spielen; 

3.  wie die Wasserversorgung in Baden-Württemberg in Bezug auf Nachhaltigkeit 
und Umweltschutz optimiert wird;

4.  welche Förderprogramme und Projekte des Landes auf welche Weise zur Stär-
kung und Wiederherstellung des naturnahen Wasserhaushalts beitragen (bitte 
an konkreten Beispielen); 

5.  welche konkreten Fördermaßnahmen das Land in den letzten fünf Jahren im 
Bereich Wasserversorgung umgesetzt hat (bitte tabellarisch auflisten: beteiligte 
Kommunen, Höhe der Projektmittel, Projektziel und Outcome des Projekts, 
Förderlinie, wobei bzgl. der Strukturgutachten FrWw 10.2.2 eine Kennzahl ge-
nügt, wie viele Kommunen es pro Jahr in Anspruch genommen haben);

6.  welche Leitlinien in Baden-Württemberg entwickelt werden oder entwickelt 
worden sind, die die zuständigen Behörden in verschiedenen Szenarien dabei 
unterstützen, zu entscheiden, wer vorrangig Wasser nutzen darf (Wassernut-
zungshierarchie);

Antrag
der Abg. Dr. Natalie Pfau-Weller u. a. CDU

und
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 7.  ob es eine Plattform für Kommunen gibt, auf der diese alle relevanten Echt-
zeitdaten für die Wasserversorgung, insbesondere Prognosen und Warnungen, 
kommunenspezifisch abrufen können;

 8.  in Bezug auf die Drucksache 16/8775 – wie die Daten für 2019 bezüglich der 
Kennzahl „Ersatzversorgungsgrad“ ausgefallen sind und inwiefern hier die 
Zahlen aus den Vorjahren 2017 und 2018 berücksichtigt wurden; 

 9.  in Bezug auf die Drucksache 16/8775 – inwiefern eine Erhebung der Kenn-
zahl „Ersatzversorgungsgrad“ alle drei Jahre zu einer adäquaten Abbildung 
der Wasserversorgung beitragen kann und aus welchem Grund die Wasserver-
sorgungsunternehmen nicht jährlich berichten;

10.  in Bezug auf die Drucksache 16/8775 – in welchem Umfang es zu einer Stei-
gerung der bewässerten Fläche in der Landwirtschaft Baden-Württembergs im 
Vergleich zu 2020 kam; 

11.  in Bezug auf die Drucksache 16/8775 – welche neuen Erkenntnisse es seit 
2020 aus der Forschung der landwirtschaftlichen Landesanstalten in Baden-
Württemberg zur effizienten Nutzung von Grund- und Oberflächenwasser in 
der Landwirtschaft gibt.

4.10.2023

Dr. Pfau-Weller, Haser, Hailfinger, Schuler, Vogt, Dr. Schütte CDU

B e g r ü n d u n g

Die Wasserversorgung ist essenzieller Bestandteil der Daseinsvorsorge. Grund-
sätzlich gilt, dass die Verfügbarkeit von Wasser für Mensch und Natur unersetz-
liche Voraussetzung zum (Über-)leben ist. Unter anderem bedingt durch die Fol-
gen des Klimawandels bzw. durch Dürresommer – die neben der Landwirtschaft 
auch unsere Wälder und die Biodiversität in Deutschland beeinflussen – muss die 
Wasserversorgung in Baden-Württemberg innovativ und krisensicher ausgestaltet 
werden. Denn neben den Dürreperioden im Sommer sind in einigen Nachbar-
ländern (z. B. Frankreich) bereits Dürreperioden während der Wintermonate auf-
getreten. Neben der Knappheit ist auch zu viel Wasser, wie beispielsweise bei der 
Flutkatastrophe im Ahrtal, eine Extreme, die die Wasserwirtschaft in Deutschland 
vor große Herausforderungen stellt. Mit diesem Antrag soll in Anlehnung an die 
Drucksache 16/8775 erneut der Status Quo abgefragt werden. Um den Herausfor-
derungen in der Wasserwirtschaft entgegenzutreten braucht es zudem Informatio-
nen zur aktuellen Datengrundlage, auf der Kommunen, aber auch das Land sowie 
die Stakeholder im Wasserwirtschaftsbereich Entscheidungen treffen.
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 30. Oktober 2023 Nr. UM5-0141.5-31/56/2 nimmt das Mi-
nisterium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft im Einvernehmen mit dem 
Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zu dem 
Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  ob und wie sie im Bereich der Wasserversorgung in Baden-Württemberg auf 
steigende Bevölkerungszahlen und den damit verbundenen höheren Wasserver-
brauch vorbereitet ist und wo ggf. die kritische Grenze für den Bevölkerungs-
zuwachs liegt;

Mit dem Projekt Masterplan Wasserversorgung wird seit 2019 systematisch un-
tersucht, welche Herausforderungen sich für die öffentliche Wasserversorgung 
infolge des Klimawandels ergeben. Das Ziel ist eine zukunftsfähige und damit 
klimaresiliente Wasserversorgung, die Trinkwasser verlässlich, in guter Qualität 
und zu einem angemessenen Preis zur Verfügung stellt. Dabei liegt die Verant-
wortung für die öffentliche Wasserversorgung bei den Kommunen, welche das 
Trinkwasser im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge unter Gewährleistung 
einer nachhaltigen Ressourcenbewirtschaftung zur Verfügung stellen.

Im Zuge des Projekts erfolgt eine Bestandsaufnahme des IST-Zustands der öffent-
lichen Wasserversorgung und eine Prognose für das Jahr 2050. Der Masterplan 
Wasserversorgung umfasst folgende Bausteine und Arbeitsschritte: 

(a)   Erstellung einer Wassermengenbilanz für die öffentliche Trinkwasserversor-
gung (IST-Zustand und Prognose 2050) 

(b)  Erfassung der Struktur der Trinkwasserversorgung 
(c)  Evaluation der Versorgungssicherheit 
(d)  Handlungsempfehlungen für eine zukunftsfähige Trinkwasserversorgung 

Für eine Wassermengenbilanz mit einem Zeithorizont bis 2050 werden im Rah-
men des Masterplans Quellenschüttungen und Grundwasserstände erhoben und 
auf der Basis von Langzeitbeobachtungen, Stresstests und Klimaprojektionen das 
zukünftige Dargebot abgeschätzt. Anhand von Prognosen werden die Bevölke-
rungsentwicklung und der zukünftige Trinkwasserbedarf, insbesondere die Spit-
zentagesbedarfe während langanhaltender Hitzeperioden, prognostiziert. In der 
Bilanz berücksichtigt werden zudem die Entnahmen von Großverbrauchern aus 
dem öffentlichen Netz, aber auch relevante Grundwassernutzungen von Industrie, 
Gewerbe und Landwirtschaft. So lässt sich für jede Kommune ermitteln, ob im 
Hinblick auf die Versorgungssicherheit im Grundlast- und/oder im Spitzenlastfall 
ein zusätzlicher Wasserbedarf besteht oder zukünftig entstehen könnte und wie 
hoch dieser ist.

Neben dem Einfluss des Klimawandels wird auch die Entwicklung der Bevölkerung 
in der jeweiligen Kommune berücksichtigt. Diese basiert auf der rationalisierten 
Vorausrechnung der Bevölkerung bis 2035 des Statistischen Landesamts BW.

Werden Defizite in der Wassermengenbilanz oder der Versorgungssicherheit 
prog nostiziert, erhält die Kommune Handlungsempfehlungen über deren Umset-
zung diese im Rahmen der kommunalen Planungshoheit entscheidet.
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2.  welche Rolle Erneuerbare Energien bei der Wasserversorgung in Baden-Würt-
temberg spielen; 

Zur Stromversorgung der Wasserversorgungsunternehmen liegen der Landesre-
gierung keine Daten vor.

3.  wie die Wasserversorgung in Baden-Württemberg in Bezug auf Nachhaltigkeit 
und Umweltschutz optimiert wird;

Die Auswirkungen des Klimawandels stellen die Gesellschaft und in besonderem 
Maße auch die Wasserwirtschaft vor große Herausforderungen. Deshalb wurde 
auch eine Wassermangelstrategie für Baden-Württemberg entwickelt. Mit dieser 
Strategie wird der Handlungsbedarf aufgezeigt, der sich im Land durch ein ab-
nehmendes Wasserdargebot und beim Umgang mit Wasserknappheit ergibt. Ge-
meinsam mit den weiter betroffenen Ressorts wird diese Strategie sukzessive um-
gesetzt.

Die Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union legt seit dem Jahr 2000 ein 
Verschlechterungsverbot für den mengenmäßigen Zustand des Grundwassers fest. 
Dies setzt die Wasserwirtschaftsverwaltung in Baden-Württemberg insbesondere 
dahingehend um, dass Grundwasserentnahmen grundsätzlich zulassungspflichtig 
und damit kontrollier- und begrenzbar sind. Ein zentrales Augenmerk wird auf die 
nachhaltige Bewirtschaftung der Grundwasserkörper gerichtet. 

4.  welche Förderprogramme und Projekte des Landes auf welche Weise zur Stär-
kung und Wiederherstellung des naturnahen Wasserhaushalts beitragen (bitte 
an konkreten Beispielen); 

Im Rahmen der Förderrichtlinien Wasserwirtschaft 2015 werden sowohl Maßnah-
men zur naturnahen Entwicklung von Gewässern – insbesondere auf die Typo-
logie des Gewässers abgestimmte, naturnahe Umgestaltungen sowie die Wieder-
anbindung von Auen und Altarmen – als auch die Schaffung von Retentionsraum 
im Rahmen von Hochwasserschutzmaßnahmen gefördert bzw. umgesetzt. Diese 
tragen maßgeblich zur Stärkung und Wiederherstellung des naturnahen Wasser-
haushalts bei. Aktuelle Beispiele für Projekte des Landes sind die Umsetzung 
des Integrierten Rheinprogramms, des Integrierten Donauprogramms, das Hoch-
wasserschutz- und Ökologieprojekt Hockenheim, die Revitalisierung der Elz bei 
Emmendingen-Wasser mit Dammrückverlegung und die Revitalisierung des Do-
nauursprungs in Donaueschingen. 

Zudem können Fördermaßnahmen im Moorschutz aus Naturschutzmitteln den 
Wasserhaushalt positiv beeinflussen. Vor diesem Hintergrund wird auf die Ant-
wort zur Landtagsdrucksache 17/3662 Fragen 4 bis 6 verwiesen.

5.  welche konkreten Fördermaßnahmen das Land in den letzten fünf Jahren im 
Bereich Wasserversorgung umgesetzt hat (bitte tabellarisch auflisten: beteilig-
te Kommunen, Höhe der Projektmittel, Projektziel und Outcome des Projekts, 
Förderlinie, wobei bzgl. der Strukturgutachten FrWw 10.2.2 eine Kennzahl ge-
nügt, wie viele Kommunen es pro Jahr in Anspruch genommen haben);

Hierzu wird auf die Auswertung in Anlage 1 verwiesen. Die Auswertung erfolgte 
für die Jahre 2018 bis 2022. Das Jahr 2023 wurde zwar auch in die Auswertung 
aufgenommen, aber da das Förderjahr noch nicht abgeschlossen ist, stehen die 
endgültigen Werte für das Jahr 2023 noch nicht fest. 

Ein „Outcome“ des Projekts ist nicht darstellbar, da die dem Umweltministerium 
vorliegende Datenbasis maßnahmen- und haushaltsorientiert und primär auf die 
zielgerichtete Mittelbewirtschaftung insgesamt ausgerichtet ist. 

Zwischen den Jahren 2018 und 2022 wurden 169 Strukturgutachten bewilligt, die 
Aufteilung der Strukturgutachten nach Jahren ist Anlage 2 zu entnehmen.
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6.  welche Leitlinien in Baden-Württemberg entwickelt werden oder entwickelt 
worden sind, die die zuständigen Behörden in verschiedenen Szenarien dabei 
unterstützen, zu entscheiden, wer vorrangig Wasser nutzen darf (Wassernut-
zungshierarchie);

Es ist Aufgabe der Wasserbehörden, die nachhaltige Bewirtschaftung des Grund-
wassers und der Oberflächengewässer sicherzustellen. Im Falle von Wasser-
knappheit haben die Wasserbehörden verschiedene Möglichkeiten zur Einschrän-
kung von Wasserentnahmen. Dazu zählen zum Beispiel Einschränkungen des Ge-
meingebrauchs aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit bzw. zur Ordnung des 
Wasserhaushalts oder der Erlass nachträglicher Inhalts- und Nebenbestimmungen 
bei bestehenden Wasserrechten. Bei der Beantragung von Wasserrechten ist künf-
tig mehr Augenmerk auf klimabedingte Veränderungen beim Wasserdargebot zu 
richten. Die jeweiligen Maßnahmen stehen im Ermessen der zuständigen Wasser-
behörden und orientieren sich an der spezifischen Situation vor Ort. Es handelt 
sich um Abwägungen anhand der örtlichen Lage und der Nutzungen im Einzel-
fall, sodass es keinen übergeordneten Priorisierungsplan gibt. 

Fragen zum Umgang mit etwaigen Nutzungskonkurrenzen werden im Rahmen 
der Nationalen Wasserstrategie auf Bundesebene aufgearbeitet. In diesen Prozess 
sind die Länder eingebunden. Damit können die notwendige Einheitlichkeit des 
Vorgehens und gleichzeitig die Berücksichtigung regionaler und lokaler Beson-
derheiten sichergestellt werden. Parallel hierzu werden im Rahmen der Arbeiten 
des Niedrigwasserinformationszentrums für Baden-Württemberg Grundlagen er-
arbeitet, um angesichts der ökologischen, gesellschaftlichen und ökonomischen 
Bedeutung auch zukünftig gesicherter Wasserressourcen regionale Aussagen über 
die nachhaltige Verfügbarkeit von Grund- und Oberflächenwasser treffen zu kön-
nen. Zur Unterstützung der vor Ort zuständigen Wasserbehörden wurde seitens 
des Umweltministeriums bereits die Handreichung „Unterstützung des wasser-
rechtlichen Vollzugs im Bereich des Niedrigwassermanagements“ erstellt und zur 
Anwendung empfohlen. 

7.  ob es eine Plattform für Kommunen gibt, auf der diese alle relevanten Echt-
zeitdaten für die Wasserversorgung, insbesondere Prognosen und Warnungen, 
kommunenspezifisch abrufen können;

Relevante Echtzeitdaten für die Wasserversorgung werden nicht zentral erfasst 
und liegen nur den Wasserversorgungsunternehmen vor. 

Die LUBW informiert die Öffentlichkeit monatlich über aktuelle Grundwasser-
stände und Quellschüttungen (Grundwasserstände und Quellschüttungen – Lan-
desanstalt für Umwelt Baden-Württemberg [baden-wuerttemberg.de]).

8.  in Bezug auf die Drucksache 16/8775 – wie die Daten für 2019 bezüglich der 
Kennzahl „Ersatzversorgungsgrad“ ausgefallen sind und inwiefern hier die 
Zahlen aus den Vorjahren 2017 und 2018 berücksichtigt wurden; 

Für das Jahr 2019 erhob das Statistische Landesamt bei den Wasserversorgungs-
unternehmen zum zweiten Mal nach 2016 die Entnahme- und Bezugsrechte und 
berechnete unter Heranziehung weiterer Daten die Kennzahl. Die Abgrenzung er-
folgte gemeindescharf auf der Ebene der Versorgungsgebiete (im Folgenden: Ge-
biete), in denen Wasser gleicher Herkunft verteilt wird. Die Kennzahl ist ein Maß 
für die Versorgungssituation beim Ausfall der größten eigenen Gewinnungsan-
lage oder der größten Bezugsmöglichkeit. Gebiete mit der Kennzahl 0 stützen 
sich auf eine einzige Gewinnungsanlage oder Bezugsmöglichkeit. Die Wahr-
scheinlichkeit für Versorgungsunterbrechungen ist dort höher als in Gebieten mit 
einer Kennzahl über 0, die ein zweites Standbein haben. In Gebieten mit einer 
Kennzahl von 1 und mehr ist die Versorgung im unterstellten Szenario vollum-
fänglich gewährleistet.

Das Ergebnis der Erhebung zur Versorgungssicherheit für das Berichtsjahr 2019 
ist, dass 80 % der Gebiete im Land eine Kennzahl zwischen 0 und 1 haben. In 
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ihnen leben 40 % der Bevölkerung in Baden-Württemberg. 20 % der Gebiete wei-
sen eine Kennzahl über 1 auf, in diesen wäre durch redundante Versorgungsstruk-
turen auch beim Ausfall der größten Gewinnungsanlage oder Bezugsmöglichkeit 
eine 100 % Versorgung gewährleistet. 

Die Repräsentativität der Daten ist im Vergleich zu 2016 zurückgegangen, da 
deutlich weniger Wasserversorgungsunternehmen an der Erhebung teilgenommen 
haben. Seit 2016 lässt sich auch aufgrund der geringen Rückmeldequote keine 
Entwicklung erkennen.

9.  in Bezug auf die Drucksache 16/8775 – inwiefern eine Erhebung der Kennzahl 
„Ersatzversorgungsgrad“ alle drei Jahre zu einer adäquaten Abbildung der 
Wasserversorgung beitragen kann und aus welchem Grund die Wasserversor-
gungsunternehmen nicht jährlich berichten;

Für die Jahre 2017 und 2018 liegen keine Daten vor. Die Erhebung zur Versor-
gungssicherheit in der Wasserversorgung lief 2016 und 2019 bewusst parallel zur 
(bundesweiten) Erhebung der öffentlichen Wasserversorgung, die auf Basis des 
Umweltstatistikgesetzes alle drei Jahre stattfindet, auch um Synergien zu nutzen. 
Eine jährliche Erhebung der Kennzahl wäre mit einem höheren Aufwand seitens 
der Wasserversorger verbunden, zudem sind Änderungen der Kennzahl eher mit-
tel- bis langfristig zu erwarten. 

Im Rahmen des Projekts Masterplan Wasserversorgung wird derzeit der Ersatz-
versorgungsgrad als Bewertung des sogenannten zweiten Standbeins systematisch 
in allen Kommunen des Landes erhoben. Sollte die Versorgungssicherheit nicht 
gegeben sein, erhält die Kommune eine entsprechende Handlungsempfehlung.

10.  in Bezug auf die Drucksache 16/8775 – in welchem Umfang es zu einer Stei-
gerung der bewässerten Fläche in der Landwirtschaft Baden-Württembergs 
im Vergleich zu 2020 kam; 

Zur Sicherung der regionalen und nachhaltigen landwirtschaftlichen Produktion 
sind Maßnahmen gegen die Folgen des Klimawandels besonders wichtig. Für die 
Betriebe ist daher der Aufbau eines standortgerechten Risikomanagements hoch 
zu bewerten. Die Bewässerung landwirtschaftlicher Kulturen stellt eine Möglich-
keit zur Anpassung an veränderte klimatische Bedingungen dar. Dabei gewinnen 
aufgrund vielerorts knapper Wasserressourcen vor allem effiziente, an die natür-
lichen Wasservorkommen planvoll angepasste Systeme der Wasserbereitstellung 
und der sparsamen Wasserverwendung an Bedeutung. Speicherbecken und Zu-
leitungen zur Bewässerung oder Frostschutzberegnung sind in Baden-Württem-
berg jedoch bisher nur in geringer Zahl vorhanden. Mit dem Förderprogramm 
„Gemeinschaftliche Bewässerungsinfrastruktur“ unterstützt das Land seit 2021 
den Neubau und die Erweiterung von überbetrieblich genutzten und unterhaltenen 
Einrichtungen zur Entnahme, Speicherung und Zuleitung von Wasser sowie von 
Anlagen zur Grundwassergewinnung und Pumpanlagen bis zur Übergabestelle an 
das jeweilige einzelbetriebliche Bewässerungsnetz. Für entsprechende Investitio-
nen wird ein Zuschuss in Höhe von 50 % der förderfähigen Kosten gewährt. Das 
Förderprogramm richtet sich an Körperschaften des öffentlichen Rechts, d. h. an 
Gemeinden sowie an Wasser- und Bodenverbände, die bereits bestehen oder auf 
Initiative interessierter Betriebe gegründet werden können. Die Verwaltungsvor-
schrift soll im Jahr 2024 evaluiert werden. In diesem Zusammenhang wird die 
Frage, wie viele Betriebe von den bis dahin geförderten Projekten profitieren, 
wie viel landwirtschaftliche Fläche durch die Investitionen bewässert oder frost-
schutzberegnet werden kann und in welchem Umfang sie sich erhöht hat, eine 
wesentliche Rolle spielen, die sich jedoch nur nach der Evaluierung beantworten 
lässt.

Statistische Daten zur bewässerten Fläche in der Landwirtschaft liegen aus dem 
Jahr 2019 (Agrarstrukturerhebung 2020) vor. Im Jahr 2023 wird die Agrarstruk-
turerhebung erneut durchgeführt. Neben der Erhebung von traditionellen Merk-
malen wie Bodennutzung, Viehhaltung und Arbeitskräfte werden auch weiter-
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gehende aktuelle Fragestellungen bearbeitet. Im Jahr 2023 sind dies vor dem 
Hintergrund der Neuausrichtung der Gemeinsamen Agrarpolitik beispielsweise 
Themen wie die Praktiken der Bodenbewirtschaftung, der Einsatz der Präzisions-
landwirtschaft oder die Bewässerung. Diese Daten der Agrarstrukturerhebung 
werden allerdings erst 2024 vorliegen und können dann direkt auf der Internet-
seite des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg abgerufen werden. Vor 
allem im Obst- und Weinbau ist die Entwicklung erkennbar, Junganlagen mit 
Tröpfchenbewässerung auszustatten.

11.  in Bezug auf die Drucksache 16/8775 – welche neuen Erkenntnisse es seit 
2020 aus der Forschung der landwirtschaftlichen Landesanstalten in Baden-
Württemberg zur effizienten Nutzung von Grund- und Oberflächenwasser in 
der Landwirtschaft gibt.

Wasser ist für die Erzeugung von Pflanzen – und dies gilt insbesondere für den 
Gemüsebau – eine notwendige Voraussetzung. Wasser geht unmittelbar in die Foto-
synthesegleichung ein und ist damit Grundlage für Ertrag und Qualität. Darüber  
hinaus ist Wasser als Lösungs- und Transportmittel in der Pflanze notwendiger Fak-
tor des Stoffwechsels, der Transpiration und damit der Produktionsphysiologie.

Am Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg (LTZ) werden seit 
mehreren Jahren Lösungen zur Steuerung von Bewässerungszeitpunkt und -menge 
hinsichtlich ihrer Effizienz in Feldversuchen getestet und beurteilt. Neben mo-
dellbasierten Lösungen werden inzwischen auch auf Satelliteninformationen ba-
sierende Steuerungslösungen verglichen. Außerdem hat das LTZ in langjährigen 
Versuchen die Bewässerungswürdigkeit wichtiger ackerbaulicher Kulturen unter-
sucht und bestimmt. Es ist angedacht diese Untersuchungen mit etwas zeitlichem 
Abstand weiter fortzuführen, da mit fortschreitendem Klimawandel der Wasser-
bedarf der Kulturen ansteigen (höhere Verdunstung bei steigenden Temperatu-
ren) und gleichzeitig das natürliche Wasserangebot zurückgehen wird (geringere 
Niederschlagsmengen in der Vegetationszeit). Es ist deshalb davon auszugehen, 
dass zukünftig weitere ackerbauliche Kulturen nicht nur bewässerungsbedürftig 
sondern auch bewässerungswürdig werden.

Sowohl an der Staatsschule für Gartenbau Stuttgart-Hohenheim (SfG) als auch an 
der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Heidelberg (LVG) finden 
seit vielen Jahren praxisorientierte Versuche zum effizienten Einsatz von Wasser 
satt. Im Fokus stehen neben der sparsamen Technik zur Wasserausbringung, die 
Wasseraufnahme, Wasserverteilung und Wasserhaltefähigkeit von Böden und 
Kultursubstraten sowie die Verbesserung bzw. Optimierung der Wasserquerver-
teilung im Boden. In diesem Zusammenhang befasst sich die SfG derzeit mit der 
Prüfung des Einsatzes von Bodenhilfsstoffen wie Zeolithe (u. a. Greenground® 
oder Wetting Agents, z. B. H2GRO® und H2Pro®). Darüber hinaus spielt die 
Vermeidung und Verringerung unproduktiver Wasserverluste im Freilandgemü-
sebau eine wichtige Rolle. Hier werden vor allem zwei Ansätze verfolgt: 

1.  die Minimierung der Wasserverluste bei der Wasserausbringung durch gezielte 
Applikation (z. B. Verlegung von Tropfschläuchen im Boden statt auf dem Bo-
den),

2.  die Verwendung von organischen Mulchmaterialien zur Verringerung der Eva-
poration (z. B. Transfermulch).

An der LVG haben Vorhaben zur Entwicklung von hydroponischen Kulturverfah-
ren bei Gemüse im Unterglasbereich gezeigt, dass eine Wassereinsparung von bis 
zu 85 % gegenüber der Bodenkultur erzielt werden kann. Analog dem LTZ stellt 
die Prüfung bzw. der Vergleich von Methoden zur Bewässerungssteuerung mit 
neuer Technik einen grundlegenden Schwerpunkt dar. Auch in Zukunft wird es 
notwendig sein, Kulturverfahren immer wieder anzupassen. Die Sichtung von tro-
ckenresistenten Sorten ist dabei ein Schritt in Richtung Klimaresilienz und nimmt 
große Bedeutung ein. In den Jahren 2022 und 2023 wurden in Zusammenarbeit 
mit Züchtungsfirmen Salatsorten selektiert, die für ihr Wachstum Wasser effizient 
einsetzen können. 
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Weiterhin werden in Heidelberg im Zierpflanzen- sowie im Garten- und Land-
schaftsbau ausgewählte Arten und Sorten aus dem Blumen-, Stauden- und Ge-
hölzbereich auf ihre Eignung, extremen Witterungseinflüssen im Freiland Stand 
zu halten, untersucht. Sie sollen tolerant gegenüber Trockenstress in torfredu-
zierten und torffreien Substraten sein, sich aber auch bei reduzierter Wasserver-
fügbarkeit im urbanen Raum behaupten können. In enger Zusammenarbeit mit 
Kommunen, gärtnerischen Berufsverbänden und Züchtungsfirmen werden zum 
Beispiel für die Friedhofsbepflanzung Pflanzenzusammenstellungen erarbeitet, 
die unter Trockenstress den Anforderungen der Kundinnen und Kunden und der 
Kommunen genügen. 

Im Dezember 2022 fand am Staatlichen Weinbauinstitut Freiburg (WBI) ein 
Workshop zur Bewässerung unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit statt. Im Rah-
men des anschließenden Projekts „Nachhaltiger Wein Baden-Württemberg“ be-
schäftigt sich eine Arbeitsgruppe mit nachhaltigem Wassermanagement unter 
Berücksichtigung und Wertung von Einflussfaktoren auf den Wasserhaushalt. 
Bereits seit vielen Jahren geht das WBI der Frage nach, wie die Weinqualität ver-
bessert und der Ertrag durch eine Bewässerung mit möglichst wenig Wasser zum 
richtigen Zeitpunkt gesichert werden kann. In Versuchen hat sich herausgestellt, 
dass der Wasserbedarf bei Tröpfchenbewässerung gegenüber Überkronenbereg-
nung um 15 bis 30 % niedriger ist und sich mit dieser Technik sogar 50 % ein-
sparen lassen könnten. Wichtig ist eine gezielte Wasserdosierung in Abhängigkeit 
des Alters der Rebanlage, der Art der Bodenbearbeitung und der Trockenstress-
gefährdung.

An der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg 
(LVWO) werden Untersuchungen zur Möglichkeit einer verlustreduzierenden 
Wasserbereitstellung im Weinbau durchgeführt, in denen Verfahren der Tröpf-
chenbewässerung hinsichtlich ihrer Effizienz in Bezug auf Ertrag, Qualität und 
Wasserverbrauch bewertet werden. 

Bei der effizienten Nutzung von Grund- und Oberflächenwasser stellt die Wasser-
speicherung einen wichtigen Aspekt dar. Auf dem Obstversuchsgut der LVWO 
in Heuchlingen wurde 2022 mit dem Projekt „Frostschutzteich“ ein Speicher-
volumen von 20 000 Kubikmetern geschaffen. Der Teich soll zu Zeiten mit star-
kem Wasserdargebot (vorrangig im Winter) aus den Flüssen Jagst und Kocher 
sowie kontinuierlich aus der betriebseigenen Brunnenstube und über abfließendes 
Dachwasser der Agriphotovoltaik-Anlage und der Gebäude gespeist werden. Eine 
Verwendung des Wassers kann dann bedarfsgerecht zur Frostschutzberegnung 
und Bewässerung der Obstkulturen erfolgen. Die zur Umsetzung des Projekts 
und zum Einsatz gesammelten Erfahrungen dienen der Praxis im Hinblick auf 
Dimensionierung des Fassungsvermögens, erforderlichen Genehmigungen, natur-
schutzrelevanter Belange und eingesetzter Technik als wertvolle Information für 
die eigene betriebliche Entwicklung oder für den Aufbau von überbetrieblich ge-
nutzten Bewässerungsinfrastrukturen.

In Vertretung

Dr. Baumann
Staatssekretär
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